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Beschluss: Verfasste Studierendenschaft - Rechtsaufsicht 
 
 
Der Antrag von Moritz Lund (SSR) wurde in der Sitzung vom 15.02.2012 folgendermaßen 
angenommen: 
 

Die Hochschulleitung kann sich über Angelegenheiten der Studierendenschaft unterrichten und 
rechtswidrige Maßnahmen und Beschlüsse beanstanden. Somit übt die Hochschulleitung eine 
Rechtsaufsicht auf die Verfasste Studierendenschaft aus. Die Studierendenschaft unterliegt keiner 
fachlichen Beaufsichtigung durch die Hochschule. 
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